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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Die für die Überblickbarkeit der Marktlage wichtige Preisanschreibepflicht führte das
Parlament durch die Teilrevision des Bundesgesetzes über den unlautern Wettbewerb
in das ordentliche Recht über. Dieser Entscheid war wegen des Auslaufens des
Preisüberwachungsbeschlusses, auf den sich die Anschreibepflicht bisher stützte, nötig
geworden. Mit der ebenfalls verabschiedeten Teilrevision des Bundesgesetzes (BRG
78.038) über den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen wird der
Bundesrat ermächtigt, die von Konsumenten und Wissenschaftern seit langem
geforderte Deklaration der Zusammensetzung der Lebensmittel anzuordnen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1978
HANS HIRTER

Der kleingewerbliche Detailhandel sieht seit Jahren seine Existenz durch die Verkaufs-
und Preispolitik der Grossverteiler bedroht. In der Vernehmlassung erntete der
Vorentwurf für ein revidiertes Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG),
der unter anderem rechtliche Handhaben gegen die im Gewerbe Anstoss erregenden
«Lockvogelpreise» (Verkaufspreise, die aus werbepolitischen Gründen sehr tief
angesetzt sind) enthält, bei den grösseren politischen Parteien weitgehend
Zustimmung. Das Bundesgericht entschied, dass aufgrund der bestehenden Rechtslage
gegen sogenannte Lockvogelpreise nicht vorgegangen werden kann. Äusserst kontrovers
fiel hingegen die Reaktion der Wirtschaftsverbände aus. Während der Gewerbeverband,
die selbständigen Detaillisten und die Konsumentenverbände den Vorschlag
begrüssten, erhob der Vorort prinzipielle Einwände. Seine Opposition richtet sich
sowohl gegen die erwähnte Intervention in die Preispolitik als auch gegen die ebenfalls
angestrebte Regelung der Nachfragemacht, welche seiner Ansicht nach ins Kartellgesetz
gehört. Angesichts dieser Uneinigkeit im bürgerlichen Lager erteilte der Bundesrat dem
EVD den Auftrag, innerhalb eines Jahres Antrag zu stellen, ob – und wenn ja in welcher
Form – das Revisionsprojekt weiter verfolgt werden soll. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1981
HANS HIRTER

Während das Kartellrecht für eine funktionsfähige Wettbewerbsordnung sorgen soll, ist
das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) lediglich als Korrektiv
gegenüber Entartungen des Wettbewerbs gedacht. Für seine Revision verabschiedete
der Bundesrat nun im Mai einen Entwurf. Im Zentrum der Vorlage stehen die
Vorschläge für die rechtliche Erfassung der «Lockvogelpreis»-Politik. Sowohl in der
vorberatenden Kommission des Nationalrates als auch in Pressekommentaren traten
erneut die kontroversen Meinungen zutage, die sich schon während des
Vernehmlassungsverfahrens gezeigt hatten. Gewerbliche Kreise sind an einer strengen
Regelung interessiert. Demgegenüber wurde in einigen Pressekommentaren der
Vorwurf erhoben, die geplanten Bestimmungen stellten einen fragwürdigen Eingriff in
die Preisbildungsfreiheit dar. In gewisser Hinsicht lässt sich der Gesetzentwurf als
indirekter Gegenvorschlag zur von Regierung und Parlament abgelehnten Initiative
«gegen das Lädelisterben» betrachten. Dieses Begehren wurde im August von den
Initianten zurückgezogen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.08.1983
REGINA ESCHER

Bei der Vorberatung des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) hat
sich die Nationalratskommission weitgehend der bundesrätlichen Vorlage
angeschlossen. In bezug auf die Lockvogelpreise wurde allerdings präzisiert, dass solche
Angebote nur dann unzulässig seien, wenn sie unter dem Einstandspreis liegen und der
Kunde damit über die Leistungsfähigkeit des Anbieters getäuscht werden soll. Mit
dieser Formulierung entfernte sich die Kommission noch weiter von den Erwartungen
des gewerblichen Detailhandels, welcher sich vom Verbot der Lockvogelpreise ein
wirksames Mittel im Konkurrenzkampf gegen Grossfirmen erhofft. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1984
HANS HIRTER
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Die Volkskammer befasste sich als Erstrat mit dem Bundesgesetz über den unlauteren
Wettbewerb (UWG). Es geht dabei grundsätzlich um die Überarbeitung der in manchen
Teilen veralteten Vorschriften aus dem Jahre 1943. Gleichzeitig wird aber von den
kleinen Detailhändlern an diese Revision die Erwartung geknüpft, dass in die Vorlage
wirksame Bestimmungen zu ihrem Schutz gegen die Konkurrenz der grossen
Ladenketten eingebaut werden. Hauptstreitpunkt während der Beratungen war denn
auch die Frage, in welchem Mass aus strukturpolitischen Motiven die Handels- und
Gewerbefreiheit eingeschränkt werden darf. Insbesondere bürgerliche Politiker sahen
sich dem Dilemma ausgesetzt, für einmal zugunsten der Einschränkung der
wirtschaftlichen Freiheit durch den Staat plädieren zu müssen. Ein
Nichteintretensantrag von W. Biel (ldu, ZH) wurde indessen deutlich (121 : 11) abgelehnt.
Ein vom gewerblichen Detailhandel sehr hoch eingeschätztes Element zur Verbesserung
seiner Position bilden die Bestimmungen über die Lockvogelpreise. Mit knappem Mehr
beschloss der Rat auf Antrag der Minderheit der vorberatenden Kommission, dass der
unerlaubte Tatbestand bereits dann erfüllt sei, wenn Waren in der Werbung
systematisch unter dem Einstandspreis angeboten werden; eine Täuschung des
Konsumenten über die Leistungsfähigkeit des Anbieters brauche damit nicht verbunden
zu sein. Entgegen dem Antrag des Bundesrats lehnte die Volkskammer im weitem die
teilweise Liberalisierung der Ausverkaufsordnung ab. Obwohl in der heutigen Praxis der
Vollzug dieser Vorschriften sehr erschwert ist und sich der gewerbliche Detailhandel
selbst oft nicht daran hält, soll die kantonale Bewilligungspflicht auch für befristete
Verkaufsaktionen (sogenannte Sonderverkäufe) beibehalten werden. Die Vertreter der
kleinen Detailhändler zeigten sich vom Ausgang der Verhandlungen sehr befriedigt.
Anders lautete der Kommentar ihrer Konkurrenten. Migros und Coop kritisierten das
UWG in der vom Nationalrat verabschiedeten Form als unerträgliche Einschränkung des
freien Wettbewerbs und bezeichneten die Bestimmungen über die Lockvogelpreise als
polizeiliche Mindestpreisvorschrift; der drittgrösste Lebensmitteldetailist, Denner,
drohte gar mit dem Referendum. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.06.1985
HANS HIRTER

Die Revision des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) konnte im
Berichtsjahr verabschiedet werden. Gegen den Widerstand der SVP und der
Gewerbevertreter der übrigen bürgerlichen Parteien gab der Ständerat dem Artikel
über Billigangebote, die den Zweck haben, Kunden ins Geschäft zu locken (sogenannte
Lockvögel), eine wettbewerbsfreundlichere Fassung. Er fügte mit 18 :12 Stimmen die
vom Nationalrat gestrichene Bestimmung wieder ein, dass für den unzulässigen
Tatbestand des Lockvogelpreises das Element der beabsichtigten Täuschung des
Kunden über die Leistungsfähigkeit des Anbieters erforderlich ist. Hingegen schloss er
sich der grossen Kammer in der Frage der Beibehaltung der Bewilligungspflicht für
Sonderverkäufe und Aktionen an und lehnte die vom Bundesrat beantragte
Liberalisierung ab. Erst im Differenzbereinigungsverfahren stimmte er schliesslich dem
Nationalrat zu, dass auch besonders aggressive Verkaufsmethoden als unlauter gelten
sollen. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.1986
HANS HIRTER

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Durch die Annahme zweier Motionen (Mo. 20.2451; Mo. 20.3460) war der Bundesrat
vom Parlament in der Sommersession 2020 beauftragt worden, eine Vorlage zur
Regelung der Geschäftsmieten auszuarbeiten, die eine Aufteilung der Mietzinse von
Betrieben oder Einrichtungen, die während der ersten Welle der Corona-Pandemie
behördlich geschlossen werden mussten oder nur stark eingeschränkt betrieben
werden konnten, im Verhältnis von 40 (Mieterseite) zu 60 (Vermieterseite) für die Dauer
der behördlich verordneten Massnahmen vorsah. 

Vom 1. Juli bis zum 4. August 2020 gab der Bundesrat einen Entwurf für ein
entsprechendes Covid-19-Geschäftsmietegesetz in die verkürzte Vernehmlassung,
deren Ergebnis unter den 178 stellungnehmenden Parteien kontrovers ausfiel. Neben elf
Kantonen (AR, BL, GE, LU, NW, OW, SZ, TG, UR, ZG, ZH) lehnten mit den FDP.Liberalen
und der SVP auch zwei grosse Parteien sowie Economiesuisse, der Schweizerische
Gewerbeverband, der Hauseigentümerverband und Immobilienverbände die Vorlage ab.
Zustimmung erfuhr der Entwurf von acht Kantonen (AI, BS, FR, GL, GR, NE, SO, VD), den

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2020
MARLÈNE GERBER
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Parteien der Grünen, SP, CVP und EVP, von den Organisationen der Mieterinnen und
Mieter, dem Schweizerischen Städteverband sowie von Gastro- und Berufsverbänden.
Sechs Kantone (AG, BE, SG, SH, TI, VS) und die GLP hoben sowohl Vor- als auch
Nachteile des Entwurfs hervor. Die sich in der Überzahl befindenden ablehnenden
Stellungnehmenden kritisierten, dass der Staat mit einem solchen Gesetz massiv in die
Vertragsverhältnisse zwischen Privaten eingreife, was in keinem Verhältnis zum
volkswirtschaftlichen Nutzen einer solchen Regelung stehe. Ferner bestehe keine
Verfassungsgrundlage für ein solches Vorgehen und ein allgemeiner Verteilschlüssel von
60/40 sei kein geeignetes Mittel, um den unterschiedlichen Situationen der
Betroffenen gerecht zu werden. Die befürwortende Seite sprach sich in der
Vernehmlassung teilweise für weitergehende Forderungen aus, man akzeptiere jedoch
den gewählten Weg als Kompromiss und begrüsse ein rasches Vorwärtsgehen, liess etwa
Natalie Imboden, Generalsekretärin des Mieterinnen- und Mieterverbandes, gegenüber
Le Temps verlauten. Im Anschluss an die Vernehmlassung passte der Bundesrat die
Vorlage punktuell an, in erster Linie, um Unsicherheiten in der Anwendung zu
reduzieren. 

Am 18. September 2020 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Covid-19-
Geschäftsmietegesetz. Darin verzichtete er aufgrund der kontroversen Stellungnahmen
darauf, dem Parlament die Botschaft zur Annahme zu beantragen, und bekräftigte
ebenfalls seine bereits im Frühjahr vertretene negative Haltung gegenüber einer
solchen Regelung (vgl. etwa Mo. 20.3161; Mo. 20.3142 oder die Stellungnahme des
Bundesrates zur Situation der Geschäftsmieten). Dass der Bundesrat «seine eigene»
Vorlage ablehnt (NZZ), war einigen Pressetiteln einen zentralen Vermerk wert. Konkret
regelt der Gesetzesentwurf Mietverhältnisse von öffentlich zugänglichen Einrichtungen
und Betrieben, die aufgrund der Covid-19-Verordnung 2 (Fassung 17./19./21.3.20)
schliessen mussten (z.B. Restaurants, Coiffeursalons), und von
Gesundheitseinrichtungen, die ihre Tätigkeiten reduzieren mussten. Für Erstere soll
das Gesetz über die gesamte Dauer der vom Bund verordneten Schliessung gelten (17.3-
21.6.20), während Gesundheitseinrichtungen, die ihren Betrieb einschränken mussten,
gemäss Entwurf lediglich für eine maximale Dauer von zwei Monaten von einer solchen
Mietzinsreduktion profitieren könnten. Von der 60/40-Regelung betroffen sind nur
Mietverhältnisse, deren Nettomietzins pro Monat CHF 14'999 nicht übersteigt. Bei
einem Nettomietzins zwischen 15'000 und 20'000 ist es beiden Mietparteien
vorbehalten, durch eine einseitige schriftliche Mitteilung auf die Gesetzesregelung zu
verzichten. Die Regelung gilt nur für Vertragsparteien, die zuvor noch keine
ausdrückliche Einigung erzielt haben. Für den Fall, dass Vermieterinnen und Vermieter
oder Pächter und Pächterinnen durch die Mietzinsreduktion in eine wirtschaftliche
Notlage geraten würden, soll beim Bund eine finanzielle Entschädigung beantragt
werden können. Dieser stellt dafür einen Härtefallfonds in der Höhe von maximal CHF
20'000 bereit. 7
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